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Über elf Jahre wurden die neun Morde an Menschen, die nicht deutsch genug waren, von
Behörden, politisch Verantwortlichen und Medien als „Döner-Morde“ ausgewiesen. Mit der
Selbstenttarnung des NSU, als Antwort auf die beiden toten NSU-Mitglieder in Eisenach
2011, bettete man die Mordopfer um und versprach „lückenlose Aufklärung“. Es folgte eine
weitere Legende: Die Pannentheorie, die man als „komplettes Behördenversagen“
aufhübscht. Von Wolf Wetzel.

Wir haben auf den NachDenkSeiten ausführlich und kontinuierlich berichtet. Die hier
vorgestellten Thesen stützen sich unter anderem auf folgende Beiträge:

Was vor 20 Jahren Verschwörungstheorie war, ist heute eine unbestrittene
Tatsache, 2012

Der Untergrund des NSU war ein Aquarium der Geheimdienste

Das unwahrscheinliche Ende des NSU. Eisenach 2011.

Operation Konfetti – der 11. Tatort im NSU-VS-Komplex

Warum sterben – rund um den NSU – so viele (potenzielle) Zeugen in Baden-
Württemberg?

Der NSU-Jahrhundertprozess und ein Scheinurteil, 2018

Am Ende der NSU-Trio-Version. Der Mord an Walter Lübcke 2019

Am 4. November 2011 wurden in einem ausgebrannten Campingwagen in Eisenach zwei
Tote geborgen, die ganz schnell als Mitglieder der neonazistischen Untergrundgruppe NSU
„enttarnt“ wurden. Genauso schnell ergaben die Ermittlungen, dass die beiden NSU-
Mitglieder „einvernehmlichen Selbstmord“ begangen haben (sollen). Im selben Tempo
ermittelten die Behörden, dass der NSU aus drei Mitgliedern bestand, nachdem sich das
„dritte“ Mitglied Beate Zschäpe gestellt hatte. Damit war obsolet, was man zehn Jahr lang
mit großer Gewissheit und ohne Widerspruch behauptet hat. Die neun Menschen mit
türkischen/griechischen Wurzeln, die zwischen den Jahren 2000 und 2006 ermordet
wurden, waren keine „Dönermorde“, also Morde innerhalb eines „kriminellen
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Ausländermilieus“. Sie wurden von Neonazis begangen.

Gleichzeitig versank die jahrelang verkündete Gewissheit, dass es keinen „braunen
Untergrund“ gäbe, also Nazis, die klandestin organisiert sind und Terror- und
Mordanschläge zu ihrer Strategie machten, in der Versenkung.

Dass die Ermittlungsbehörden einem Geistesblitz gefolgt sind, darf man bezweifeln. Es ist
dem Umstand zu verdanken, dass Beate Zschäpe im Zuge ihrer Flucht Videos verschickte
hatte, in denen die Morde in einen rassistischen Kontext gestellt wurden. Mit diesem
unerwarteten und störenden Erkenntnisgewinn musste man etwas machen. Also bettete
man die „Dönermorde“ um und erklärte alles andere mit (persönlichen,
ermittlungstechnischen und metaphysischen) Pannen, noch mehr Zufällen und mit
Kompetenzgerangel, sobald sich zwei (und mehr) Behörden auf dem Flur oder auf der
Straße begegneten. Das soll ganz besonders oft zwischen Polizeibehörden und
Geheimdiensten (VS/MAD/CIA) der Fall gewesen sein.

Bis heute bleiben die Polizei, die Geheimdienste und die jeweiligen Landesregierungen bei
dieser Version. Man habe vom „NSU“ keinen blassen Schimmer gehabt, man habe von
Mordplänen nichts gewusst, man habe sie schon gar nicht verhindern können. Dieses
Erkenntnisvakuum passt so gar nicht zu dem Fakt, dass über 40 V-Leute im NSU-Netzwerk
platziert waren, auch in unmittelbarer Nähe zum „NSU-Trio“. Zwischen der Tätigkeit als V-
Leute und ihrem Kernanliegen, Neonazis zu sein, muss es offensichtlich zu
Abstimmungsproblemen gekommen sein. Ganz ohne Spaß kann man festhalten, dass man
die als V-Mann geführten Neonazis abschöpfte, ohne das Wissen dazu zu nutzen, das zu
vereiteln, was den Einsatz von V-Leuten, von Spitzeln rechtfertigen soll.

Nun liegen ganze zehn Jahre ‚Aufklärung’ hinter uns. Die Zweifel an diesen
Ermittlungsergebnissen nahmen leise und tröpfchenweise von Monat zu Monat zu.
Hunderte, Tausende von Akten sind verschwunden oder vernichtet worden – vor allem die
von V-Leuten, die im Nahbereich des NSU eingesetzt waren. Es wurden Tatorte manipuliert,
Beweismittel unterschlagen. Es tauchten Zeugen auf, die belegen, dass Polizei und
Geheimdienst sehr früh von der Existenz des NSU erfahren hatten. Zeugen, die darüber
berichten, dass mögliche Festnahmen gezielt verhindert worden waren, dass V-Leute den
neofaschistischen Untergrund mit angelegt hatten – durch Beschaffung von Sprengstoff,
(falschen) Papieren, Wohnungen und Geld. Es tauchte bislang unterschlagenes
Beweismaterial auf, das nahelegt, dass andere bzw. weitere Täter an den Terror- und
Mordanschlägen beteiligt gewesen sein müssen. Es starben zahlreiche Zeugen, die die
offizielle Version in Gefahr bringen konnten.
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Obwohl die Evidenz der Beweismittel, die für die offizielle Version sprechen, Jahr um Jahr
schwand, klammert man sich bis heute an diese Pannentheorie, die man gelegentlich auch
als „komplettes Behördenversagen“ aufhübscht. Das war aber auch das allerhöchste und
damit sollte es auch genug sein.

Das ändert nichts an den fünf zentralen Thesen, die sich Generalbundesanwaltschaft und
Gericht, Verfassungsschutz und Polizei und die allermeisten Medien einträchtig bis heute
teilen:

Der NSU bestand aus drei Mitgliedern, das sogenannte Trio.
Dem NSU werden neun Morde an Menschen vorgeworfen, die nicht deutsch genug für
sie waren.
Den Mordanschlag auf zwei Polizisten in Heilbronn 2007 haben die beiden toten NSU-
Mitglieder verübt.
Staatliche Behörden waren weder am Zustandekommen des NSU noch beim
Gewährenlassen von Mordanschlägen tatrelevant beteiligt.
Die über 40 V-Leute, die im Nahbereich des NSU agiert hatten, wussten nichts von
dem, was den NSU ausmacht.

Das hat der Bundesanwalt Herbert Diemer 2013 so zusammengefasst:

„Wir haben bisher noch keine Hinweise auf lokale Unterstützer, auch noch keine
Hinweise auf die Verstrickung staatlicher Behörden gefunden.“

Das „bisher“ hält sich zeitlos bis heute. 2016 habe ich nach den vielen Jahren der Recherche
ein erstes Fazit gezogen, das in allen relevanten Punkten der offiziellen Version
widerspricht.

Ich habe dabei sehr klar und einschränkend erklärt, dass man dabei vielleicht auf 20
Prozent der Beweismittel, der Akten und Ermittlungsergebnisse zurückgreifen kann. 80
Prozent des NSU-VS-Komplexes liegen im Dunkeln, weil bei allem angeblichen
Kompetenzgerangel alle Behörden in diesem zentralen Punkt zusammenarbeiten: Man
verweigert den Zugang zu diesem Wissen. Man vernichtet/e Beweismittel. Hunderte von
Akten sind nicht mehr verfügbar.

Dennoch lohnt es sich sehr, heute zu überprüfen, ob die Hypothesen aus dem Jahr 2016
dem standhalten, was man heute weiß, ob sie in den 80 Prozent gut aufgehoben sind, die
weiterhin eine Blackbox bleiben.
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Im Wissen um diese gewaltige Schwierigkeit, von den 20 Prozent auf die fehlenden 80
Prozent zu extrapolieren, habe ich den Wert meiner Schlussfolgerungen wie folgt
qualifiziert:

„Es geht nicht einfach darum, Zweifel an den Ermittlungsergebnissen zu äußern.
Es geht vielmehr darum, dass keine der zentralen Annahmen Bestand hätten,
wenn sich die polizeilichen Ermittlungen an ihre eigenen Arbeitsgrundlagen
gehalten hätten. Auch das Eingeständnis, dass es zahlreiche und bedauerliche
Ermittlungspannen gegeben habe, trifft nicht den Kern: Die Häufigkeit und
Relevanz der Ermittlungspannen belegt die Systematik und nicht irgendwelches
menschliches Versagen.

Man kann anhand der Ermittlungspannen belegen, dass sie – aneinander und
ineinander gefügt – einen unterschlagenen Tatablauf nachzeichnen (das gilt
insbesondere für Kassel 2006|Heilbronn 2007 und Eisenach 2011).“

Führende THS-Mitglieder verschwanden nicht im Untergrund, sondern wurden dazu
eingeladen, ermutigt und geradezu aktiviert.

Thomas Starke war nicht nur ein führender Neonazi, sondern auch V-Mann, als er den
Kameraden des Thüringer Heimatschutzes/THS den Sprengstoff lieferte, der wenig später,
im Januar 1998, in der Garage in Jena gefunden wurde. Obwohl also der Besitz von 1,4 Kilo
TNT-Sprengstoff in den Händen einer neonazistischen Organisation bekannt war, wurden
weder Haftbefehle erlassen noch ein Verfahren nach § 129a eingeleitet. Man wollte sie nicht
festnehmen, man wollte sie vielmehr für den Untergrund aktivieren.

Die Verfolgungsbehörden hatten nie den Kontakt zu den abgetauchten THS-Mitgliedern
verloren, sondern hatten mit der ebenfalls 1998 beschlagnahmten „Garagenliste“ die
Landkarte des Untergrundes in der Hand – ein Untergrund also, der so verborgen war wie
ein am Tatort zurückgelassener Personalausweis. Diese Garagenliste blieb über zehn Jahre
unausgewertet, verschwand in der Asservatenkammer. Das war keiner Ermittlungspanne
geschuldet, sondern dem pikanten Umstand, dass auf der konspirativen Adressliste nicht
nur ca. 50 Neonazis aus der ganzen Bundesrepublik aufgeführt waren, sondern auch vier V-
Leute.

Ohne die massiven und taterheblichen Unterstützungsleistungen von V-Männern der
Geheimdienste und der Polizei, ohne die unterlassenen Festnahmemöglichkeiten wäre kein
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Nationalsozialistischer Untergrund entstanden.

Obwohl Behörden von der Bewaffnung, von geplanten Bankrauben, von der Beschaffung
falscher Identitäten nach ihrem Untertauchen Kenntnis hatten, wurde ein Verfahren nach
§129a (Bildung einer terroristischen Vereinigung) verhindert. Ebenso lehnten es das
Bundeskriminalamt (BKA) und die Generalbundesanwaltschaft (GBA) ab, angesichts der
vorliegenden Fakten die Ermittlungen zu zentralisieren, also an sich zu ziehen. Die Absicht,
das Abtauchen von führenden Neonazis strafrechtlich „flachzuhalten“, lässt sich nicht
aufgrund mangelnder Tathinweise erklären, sondern aufgrund anderer Erwägungen.

Es gab verschiedene Möglichkeiten, die abgetauchten Neonazis festzunehmen. Dass dies
wiederholt nicht passierte, lag nicht an Pannen, sondern an Anweisungen, die aus den
jeweiligen Innenministerien kamen.

Unter Berufung auf das Thüringer Landeskriminalamt berichtete der Mitteldeutsche
Rundfunk (MDR), „dass die drei Hauptverdächtigen 1998 kurz nach ihrem Untertauchen
von Zielfahndern aufgespürt worden waren. Ein Sondereinsatzkommando der Polizei habe
die Möglichkeit zum Zugriff gehabt, sei aber im letzten Moment zurückgepfiffen worden.“
(jW vom 19.11.2011)

Die Weigerung, die abgetauchten THS-Mitglieder festzunehmen, ist bis in das Jahr 2002
dokumentiert:

„Vergangene Woche war in einer vertraulichen Sitzung des Thüringer
Justizausschusses bekannt geworden, dass ein halbes Dutzend Aktennotizen aus
der Zeit zwischen 2000 und 2002 existieren, laut denen das Innenministerium
Festnahmeversuche verhindert hatte.“ (FR vom 8.12.2011)

Auch das Innenministerium in Brandenburg verhinderte eine Möglichkeit der Festnahme.
Im September 1998 bekam der Verfassungsschutz in Brandenburg einen Tipp: Dank dieses
Hinweisgebers erfuhr der Geheimdienst, dass Jan Werner, ein Neonazi aus Chemnitz, den
Auftrag hatte, Waffen für die abgetauchten (und gesuchten) Neonazis zu besorgen, die man
später als Trio bezeichnete:

„Drei Tage nachdem die Brandenburger den vielversprechenden Vermerk
geschrieben hatten, kam es zu einer geheimen Konferenz im Potsdamer
Innenministerium, an der auch Vertreter der Verfassungsschutzämter aus
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Thüringen und Sachsen teilnahmen. Zeugnis darüber ist ein Protokoll des
Treffens, das die sächsischen Kollegen verfassten. (…) Es belegt: Das
Brandenburger Ministerium verhinderte aktiv die Suche nach den drei
Untergetauchten.“ (Der NSU-Prozess-Blog, zeit-online vom 10. Mai 2016)

Der Hinweisgeber war kein Geringerer als Carsten Szczepanski, der als V-Mann für das LfV
Brandenburg arbeitete und den Deckname ‚Piatto’ trug. Er wurde als hochwertige Quelle
eingestuft. Wenn der Einsatz und das Wissen von V-Leuten tatsächlich schwere Straftaten
verhindern bzw. aufklären sollen, wäre der nächste Schritt gewesen, diese Quellennachricht
für die Polizei zu Fahndungszwecken freizugeben. Genau dies ist nicht passiert:
„Ausgerechnet bei der Meldung zu Personen auf der Fahndungsliste machte das
Ministerium jedoch einen Rückzieher und erklärte sich „nicht bereit, die Quellenmeldung
als solche für die Polizei freizugeben“, wie es im Protokoll heißt. Die Beamten fürchteten,
dadurch könnte Sz. als Spitzel auffliegen.“ (s.o.)

Die Fiktion von einem „Terrortrio“

Die Behauptung, der NSU hätte aus drei Mitgliedern bestanden, basiert auf keiner
Indizienlage. Der NSU selbst versteht sich als „Netzwerk von Kameraden mit dem
Grundsatz: Taten statt Worte“ (Bekennervideo). Würde man tatsächlich nach den Vorgaben
des § 129a ermitteln und aufklären, stieße man auf zahlreiche Kameraden, die tatrelevant
am Bestehen dieser terroristischen Struktur beteiligt waren. Dutzenden von Neonazis kann
heute nachgewiesen werden, dass sie am Aufbau, an der Ausstattung eines neonazistischen
Untergrundes beteiligt waren. Das Konstrukt vom Terrortrio deckt sich also nicht im
Geringsten mit der Faktenlage. Sie deckt einzig und allein den Umstand, dass man bei
Ermittlungen gegen weitere Beteiligte auch auf zahlreiche V-Leute stoßen würde.

Während der elf Jahre NSU herrschte in deutschen Behörden kein „Behördenwirrwarr“ und
auch kein „Kommunikationschaos“, sondern der für deutsche Behörden vorgeschriebene
und eingehaltene Dienstweg.

Gerade in einem politischen Bereich, wo schwere Straftaten verfolgt werden, ist der
Dienstweg sehr klar bestimmt und geregelt. In Konfliktfällen zwischen Polizei- und
Geheimdienstinteressen entscheiden weder das Los noch der Zufall, sondern der oberste
Dienstherr – und das ist das jeweilige Innenministerium. Wenn man diese Hierarchie vor
Augen hat und mit dem vergleicht, wie an den verschiedenen Tatorten agiert wurde, kann
man die Einhaltung des Dienstweges recht genau dokumentieren.
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So führte die fortgesetzte Weigerung, die abgetauchten THS-Mitglieder festzunehmen,
„seinerzeit zu Krisengesprächen zwischen den Staatssekretären der Landesministerien für
Justiz und Inneres sowie zwischen dem Thüringer Generalstaatsanwalt und dem LfV-
Präsidenten. Große Folgen hatte das jedoch nicht: Im Jahr 2003 wurde das
Ermittlungsverfahren gegen das gesuchte Trio eingestellt – und damit auch die Fahndung
beendet.“ (FR vom 8.12.2011)

Bis zum Jahr 2000 müssen diese behördlichen Entscheidungen als Unterstützung einer
terroristischen Vereinigung gewertet werden. Mit dem ersten Mord 2000 kommen
unterlassene Möglichkeiten, Mitglieder des NSU festzunehmen, der Beihilfe zu Mord gleich.

Es ist belegbar, dass deutsche Behörden (Polizei, Geheimdienst und MAD) mit über 40 V-
Leuten am NSU-Netzwerk beteiligt waren. Diese Zahl ist unfassbar groß, vorläufig und
unvollständig: Denn sie beinhaltet nur die bis heute namentlich bzw. über Decknamen
bekannten Neonazis, die als „Vertrauenspersonen“ geführt wurden. Bis heute ist kein
Beweis erbracht, dass diese V-Männer den Kontakt zum NSU verloren hatten, als die
Mordserie begann. Wäre es anders, wären die zahlreichen Akten zu V-Leuten im Bundesamt
für Verfassungsschutz 2011 nicht beseitigt worden („Operation Konfetti“) – man hätte sie
vielmehr als Beweis den Gerichten und Untersuchungsausschüssen übergeben.

Bis heute ist in zwei Fällen sehr genau belegbar, dass eine Aufklärung der Terror- und
Mordserie möglich gewesen wäre. Die nicht erfolgte Auswertung vorhandener Spuren
verhinderte vorsätzlich eine Ermittlung in Richtung Neonazismus:

Die Nichtauswertung der Videoüberwachungsaufnahmen vom Tatort, die Weigerung, den
Zeugenaussagen nachzugehen, der Nichtabgleich der Bombe mit der Tatmitteldatei beim
Terroranschlag in Köln 2004.

Die Weigerung aller hessischen Behörden, die Anwesenheit des V-Mann-Führers Andreas
Temme beim Mord in Kassel 2006 aufzuklären, die Deckungsarbeit, die fortgesetzt
stattfindet, indem bis heute der Sperrvermerk des Innenministeriums für die vom V-Mann-
Führer Temme angeleiteten V-Leute aufrechterhalten wird.

Dass die Aufklärung der neun Morde in allen Fällen eine Suche nach neonazistischen Tätern
ausschloss, hat neben vielen anderen (politischen, rassistischen) Gründen auch
staatsimmanente Gründe: Wären Ermittlungen in Richtung neonazistischer Täterschaft
aufgenommen worden, wäre man unwillkürlich auf den Tatanteil staatlicher Behörden (u.a.
in Gestalt von V-Leuten) gestoßen.
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Das Gewährenlassen des NSU hat der Rechtsanwalt Thomas Bliwier, der die Familie des
NSU-Opfers Halit Yozgat vertritt, knapp und richtig als „vom Verfassungsschutz betreute
Morde“ (Hart-aber-fair-Sendung vom 5.3.2016) bezeichnet.

An zahlreichen Tatorten wurden Beweise nicht verschlampt, sondern vorsätzlich vernichtet
bzw. manipuliert.

Dieser Vorwurf lässt sich am eindringlichsten am Beispiel des Mordanschlages auf zwei
Polizisten in Heilbronn 2007 belegen. Es gibt keinen einzigen Beleg dafür, dass die beiden
toten NSU-Mitglieder an der Tat direkt beteiligt waren. Ein Berg an Beweisen und
Zeugenaussagen weist vielmehr auf Tatbeteiligte, die nicht mit der Anklageschrift
übereinstimmen. Das belegen nicht nur die Phantombilder, die mithilfe von Zeugen (u.a.
auch vom schwer verletzten Polizisten Arnold) angefertigt worden waren. Ginge es um die
Einhaltung von Ermittlungsstandards, wäre evident, dass an dem Mordanschlag mehr als
zwei Personen beteiligt waren. Die mittlerweile dokumentierte fortgesetzte
Ermittlungssabotage durch die Leitende Staatsanwaltschaft legt eine andere Annahme mehr
als nahe: Man will unter allen Umständen Täter schützen, die nicht nur zu weiteren
Neonazis führen könnten, sondern auch zu staatlichen Behörden. Dass selbst die Aufklärung
eines Mordanschlages auf Polizisten vor dem Schutz von „Staatsgeheimnissen“ (Vize-Chef
des Inlandsgeheimdienstes Klaus-Dieter Fritsche) kapitulieren muss, markiert sicherlich den
wundesten Punkt im NSU-VS-Komplex.

Die Behauptung, der Geheimdienst/Verfassungsschutz habe sich „verselbstständigt“,
schützt die politisch Verantwortlichen.

Diese These hatte zu Beginn des „NSU-Skandals“ überraschend viele Befürworter, mit sehr
unterschiedlichen politischen Motiven. Politisch reicht diese Diagnose von der „FAZ“ über
„taz“ bis hin zu zahlreichen antifaschistischen Gruppierungen. Anfangs zogen sie noch
gemeinsam die Konsequenz daraus, dass man den Inlandsgeheimdienst
„Verfassungsschutz“ abschaffen müsse. Nun ist nur noch – kaum vernehmbar – das
antirassistische und antifaschistische Spektrum übriggeblieben.

Politisch erfüllte diese Forderung, gerade anfangs, eine gewaltige Entlastungsfunktion: Man
hatte viele Dunkelstellen im NSU-VS-Komplex und man wollte dafür jemanden
verantwortlich machen. Dafür eignet sich der Geheimdienst hervorragend. Profitieren
wollten davon vor allem die politischen Funktionsträger aller Parteien, denn niemand stellte
die Frage: Wer führt in einem Land wie der BRD den Geheimdienst, die Geheimdienste? Hat
die politische Führung der Geheimdienste also versagt? Oder haben die Geheimdienste im
Großen und Ganzen das gemacht, was man ihnen zugestanden hat, was man nicht
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unterbinden wollte?

Tatsächlich fehlen für die Verselbstständigung der Geheimdienste die Belege. Nimmt man
das bislang an die Öffentlichkeit gelangte Material zu Hilfe, so muss man diese Annahme
zurückweisen.

Dazu muss man wissen, dass die Dienstwege zwischen dem Geheimdienst und anderen
Behörden klar geregelt sind: Auf Länderebene ist das Innenministerium oberster Dienstherr
von Polizei und Geheimdienst. Wenn es um „nationale Belange“ geht, hat das
Bundeskanzleramt die Dienstaufsicht über Verfassungsschutz/VS und
Bundesnachrichtendienst/BND.

Gibt es auf Länderebene einen konstitutionell gewollten Konflikt zwischen Polizei- und
Geheimdienstinteressen, entscheidet das Innenministerium, welche Option zum Tragen
kommt. Wurde dieser Dienstweg im NSU-Komplex eingehalten? Nach allem, was vorliegt:
ja.

Die Belege, dass in Bundesländern, wo die Terror- und Mordserie des NSU verübt wurde,
die jeweiligen Innenministerien das letzte Wort hatten, unabhängig davon, ob sie von der
CSU oder der SPD geführt wurden, sind zahlreich und fast lückenlos. Der Schlüssel für die
fortgesetzte Untätigkeit, der Schlüssel für den Umstand, dass Mitglieder des NSU über
zehn Jahre morden konnten, liegt also nicht im Dunklen, sondern in den jeweiligen
Innenministerien.

Titelbild: Mehaniq/shutterstock.com

Lesen Sie morgen auf den NachDenkSeiten den zweiten Teil

Teilen mit:

E-Mail
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Über elf Jahre wurden die neun Morde an Menschen, die nicht deutsch genug waren, von
Behörden, politisch Verantwortlichen und Medien als „Döner-Morde“ ausgewiesen. Mit der
Selbstenttarnung des NSU, als Antwort auf die beiden toten NSU-Mitglieder in Eisenach
2011, bettete man die Mordopfer um und versprach „lückenlose Aufklärung“. Es folgte eine
weitere Legende: Die Pannentheorie, die man als „komplettes Behördenversagen“
aufhübscht. Von Wolf Wetzel.

Lesen Sie hier den ersten Teil.

Wir haben auf den NachDenkSeiten ausführlich und kontinuierlich berichtet. Die hier
vorgestellten Thesen stützen sich unter anderem auf folgende Beiträge:

Was vor 20 Jahren Verschwörungstheorie war, ist heute eine unbestrittene
Tatsache, 2012

Der Untergrund des NSU war ein Aquarium der Geheimdienste

Das unwahrscheinliche Ende des NSU. Eisenach 2011

Operation Konfetti – der 11. Tatort im NSU-VS-Komplex

Warum sterben – rund um den NSU – so viele (potenzielle) Zeugen in Baden-
Württemberg?

Der NSU-Jahrhundertprozess und ein Scheinurteil, 2018

Am Ende der NSU-Trio-Version. Der Mord an Walter Lübcke 2019

Der NSU ist keine Erfindung des Geheimdienstes, wie es die ‚Neue Rechte’ um Elsässer
(Herausgeber von Compact) und Fatalist/nsu-leaks Glauben machen wollen.

Klar und unbestritten ist hoffentlich, dass es für Neonazismus und Neofaschismus keiner
staatlichen Geburtshelferdienste bedarf. Den Nährboden hat die nicht begonnene politische
und gesellschaftliche Entnazifizierung geschaffen, aber auch das skrupellos optionale
Verhältnis der politischen Klasse zu neofaschistischen Ideologien und Praxen. Sie waren
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und sind ihnen willkommen, wenn es um Antikommunismus ging und geht, den sich beide
verbissen teilen. Und sie sind sich einig darin, dass die (außer-)parlamentarische Linke ihr
gemeinsamer Feind ist. Von daher ist die neo-rechte These von Elsässer & Co vor allem ein
Versuch, ihre reaktionären und gruseligen nationalistischen Ideologien (vom besetzten
Deutschland, von nationaler Souveränität etc.) von ihrer terroristischen Logik abzukoppeln.

Ist der NSU eine staatliche Terrororganisation?

Ich halte diese These, die auch von einigen Linken geteilt wird, für falsch und politisch
irreführend. Sie suggeriert, dass man neonazistische Terrorgruppen wie eine Drohne
steuern könne, dass sie quasi der illegale Arm des Geheimdienstes wären. Auch wenn es die
Analyse und die Antworten schwieriger macht: Neonazistische Terrorgruppen und
Geheimdienst sind nicht interessenidentisch. Ich möchte das ganz eng am NSU-Fall
erklären: Wie anfangs ausgeführt, kann man sehr genau belegen, dass die neonazistische
Gruppierung THS in der Tat von Geheimdienstseite für den Untergrund ‚aktiviert‘ wurde.
Was mit Haftbefehlen und Anklagen 1998 erst gar nicht begonnen hätte, konnte dreizehn
Jahre unerkannt morden. Lassen wir die vielen Schritte des Nicht-Verhinderns dazwischen
beiseite, so gibt es einen zweiten finalen Einschnitt im NSU-Fall: Das als Selbstmord
deklarierte Ende des NSU in Eisenach 2011. Wer den Fakten und ihrer Plausibilität folgt,
der kommt zu dem Schluss, dass der Selbstmord eine sehr unwahrscheinliche, ein
Mordgeschehen die viel wahrscheinlichere Variante ist. Wer sich ausschließlich von den
Fakten leiten lässt, muss sich dann die Frage stellen: Warum tat man alles, um ein
Mordgeschehen auszuschließen? Wären die Täter andere Neonazis gewesen oder das
Ergebnis einer kriminellen Abrechnung, wäre ein solches Ende doch kein Problem? Es wird
nur dann ein ernsthaftes Problem, wenn die Ermittlungen in Richtung Mord … ein
Staatsgeheimnis berühren würden, von dem Vize-Chef Fritsche sprach, das unbedingt
gewahrt werden müsse.

Ich möchte in diesem Zusammenhang an zwei weitere, sehr zentrale Ereignisse erinnern,
die die These vom NSU als Staatsdrohne wenig glaubhaft machen.

Das eine Ereignis betrifft den Mordanschlag auf Polizisten in Heilbronn 2007. Wenn es
tatsächlich zuträfe, dass Mitglieder des NSU auf irgendeine Weise an diesem Mord beteiligt
waren, dann wäre sicherlich eine „rote Linie“ überschritten, was die Duldung von
neonazistischen Mordstrategien angeht. Tatsächlich kam es zu einem hörbaren Rumoren
innerhalb von Polizeikreisen, das recht deutlich klarmachte, dass etwas mit dem
Aufklärungswillen nicht stimmte und dass hier „höhere“ Interessen im Spiel waren.

Ein sicher ganz eindeutiges Beispiel dafür, dass der NSU kein verdecktes Staatsorgan ist,
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ist der Mord an Walter Lübcke 2019 – wieder in Kassel. Dieselben neonazistischen
Gruppierungen, Strukturen und Personen, die bereits beim Mord an Halit Yozgat 2006 eine
Rolle spielten (und gezielt ausgeblendet wurden), führen zu dem Mordanschlag auf Walter
Lübcke. Wären NSU und neonazistische Zellen ein Staatskonstrukt, wäre Walter Lübcke
nicht ermordet worden.

Es gibt also sehr viel, was ähnlich gelaufen ist, in dem NSU- und in dem Lübcke-Prozess.
Aber – und das ist auch sehr wichtig zu betonen – es gibt einen gravierenden Unterschied.
Auch wenn im Lübcke-Prozess die Einzeltäter-These bis zum Abwinken wiederholt wurde, so
hat dies dennoch wenig mit dem zu tun, was außerhalb des Gerichtssaales passiert ist. Denn
natürlich wissen Leute beim BKA oder im Bundeskanzleramt, dass der Lübcke-Mord aus
vielen Gründen kein Zufall war und auch nicht der wirren Gedankenwelt eines Einzeltäters
entsprungen ist. Wenn Faschisten einen Mann aus der politischen Mitte ermorden, dann ist
das kein Ausrutscher, sondern folgt vielmehr der faschistischen Strategie der 1920er und
1930er Jahre. Damals galt der faschistische Terror vor allem der Linken, aber eben nicht
nur ihr. Sie haben auch Repräsentanten der politischen Mitte ermordet, vor allem jene, die
in ihren Augen einer faschistischen Kollaboration im Weg gestanden haben. Deshalb haben
sie damals den Zentrumspolitiker Matthias Erzberger (1921) und den bürgerlichen
Reichsaußenminister Walther Rathenau (1922) umgebracht.

Im Gericht wurde, koste was wolle, an der Einzeltäter-/Einzelgänger-These festgehalten.
Außerhalb des Gerichts passierte etwas Anderes: Combat 18 wurde verboten, eine
klandestin operierende Gruppierung, in der der „Einzeltäter“ Stephan Ernst sein politisches
Zuhause hatte. Und damit nicht genug: All die Gruppierungen und Strukturen, die man im
NSU-Kontext geleugnet hat, stehen seitdem ‚plötzlich‘ im Mittelpunkt des öffentlich
erwünschten Interesses. Man deckt neofaschistische Strukturen in der Polizei auf (NSU
2.0), man zieht den Mantel des Schweigens und der Vertuschung beiseite, als die
Verteidigungsministerin dem KSK (die Eliteeinheit der Bundeswehr) mit dem eisernen
Besen drohte. Und man lässt eine neonazistische Gruppierung namens ‚Gruppe S.‘
auffliegen: Deren Ziele waren nicht nur Migranten, sondern auch Politiker. So standen dort
die Grünen-Politiker Anton Hofreiter und Robert Habeck mit auf der Todesliste. Dass man
diese Gruppe S. schon lange ‚begleitet‘ hat, ist dem Umstand zu entnehmen, dass in ihr ein
V-Mann des Geheimdienstes aktiv war. Und ganz plötzlich feiert die Polizei
Fahndungserfolge – auch länderübergreifend: Im Dezember 2020 hatten deutsche und
österreichische Ermittler ein riesiges Waffenarsenal sichergestellt: Laut dem
österreichischen Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) sollte mit den Waffen
„möglicherweise eine rechtsradikale Miliz“ in Deutschland aufgebaut werden.

Es gilt also, die Frage zu beantworten: Hat man im Lübcke-Prozess die
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Vertuschungsstrategie fortgesetzt, obwohl es dieses Mal jemanden getroffen hat, den man
nicht einfach so – höheren Staatsinteressen bzw. der berühmten Staatsraison – opfert?

Die Antwort ist ja und nein: Das eindeutige ‚ja‘ bezieht sich auf die Aufklärungsarbeit. Der
Schaden bei einer lückenlosen Aufklärung wäre für alle (also auch für die Lübcke-Familie,
die nicht am Staat zweifelt) so groß, dass selbst die Familie Lübcke mit diesem unsäglichen
Urteil, also dem Freispruch für Markus Hartmann, leben wird. Man muss also notgedrungen
mit der Vertuschung weitermachen. Man könnt auch ganz flott sagen: Mitgehangen –
mitgefangen.

Eine lückenlose Aufklärung würde unweigerlich auf die Mordumstände in Kassel 2006
stoßen, auf die Rolle des Verfassungsschutzes, auf die Vertuschungen, die alles betrafen,
was mögliche Mittäter, was mögliche Beihilfe-Straftatbestände anbelangt. Man wäre
unweigerlich u.a. auf Stephan Ernst und Markus Hartmann gestoßen, die bereits damals,
2006, im Zuge der polizeilichen Ermittlungen ‚auffielen‘.

Die Familie Lübcke hat die Enttäuschung über den Freispruch für Markus Hartmann klar
zum Ausdruck gebracht. Weder die Fakten noch die strafrechtlichen Möglichkeiten, Beihilfe
im Zuge eines 129a-Verfahrens zu verfolgen, erklären dieses Urteil. Wenn man – und dazu
gehöre ich – dem Gericht keine neonazistische Gesinnung unterstellt, dann gibt es für dieses
Urteil nur eine vernünftige und plausible Erklärung: Markus Hartmann ist mehr als ein
Neonazi, dem man Beihilfe nicht nachweisen konnte.

Der Umgang mit Markus Hartmann vor Gericht in Frankfurt deckt sich 1:1 mit dem
Umgang von André Eminger im Prozess in München: Man verurteilt ihn nicht als Neonazi,
sondern als jemanden, für dessen Mit-Wissen, also Schweigen, man bezahlen muss.

Die Antwort ist aber auch: nein. Neonazis haben dieses Mal jemanden aus der politischen
Klasse ermordet. Das verbucht man ungern unter Kollateralschaden. Man braucht nicht viel
Fantasie, um davon auszugehen, dass es massiven internen Druck gegeben hat und gibt,
dass es zu keinem zweiten Lübcke-Mord kommt. Es ist einfach etwas anderes, ob Neonazis
MigrantInnen oder Linken Angst machen oder ob die politische Klasse um ihr Leben
fürchten muss. Während man im Prozess so tut/tat, als wäre all das ein Problem eines
„Einzeltäters“, handelt man außerhalb des Gerichtssaales deutlich anders.

Es wäre eine eigene Recherche wert, die politischen Gründe dieser „Eindämmungspolitik“
auszuleuchten: Aber natürlich weiß man auch im Sicherheitsapparat, dass die politischen
Herrschaftsverhältnisse recht wacklig sind und dass sich niemand sicher sein kann, dass in
Deutschland in fünf Jahren nicht etwas Ähnliches passiert wie in Frankreich, Österreich,
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Polen, Ungarn oder Italien, wo man zwischen Präsidial- und Ausnahme-Regime und
Einbindung profaschistischer Kräfte (Lega Nord, FPÖ …) hin- und herpendelt oder
experimentiert.

Der (institutionelle) Rassismus spielt eine wichtige Rolle im NSU-VS-Komplex, aber er
erklärt nicht alles.

„Der Rassismus ist das eigentliche Problem“. Ein Teil der Antifabewegung und viele
Gruppierungen aus dem antirassistischen Bereich machen den alltäglichen und
institutionellen Rassismus für das „Versagen“ des Staates verantwortlich: „Der NSU-
Komplex wird dabei gedacht als ein Kristallisationspunkt strukturellen Rassismus.“
(Aktionsbündnis „NSU-Komplex auflösen“) Keine Frage: Rassismus als Leitplanke, als
unsichtbarer Lotse für staatliches Tun und gesellschaftliche Akzeptanz auszumachen, ist
allemal begründeter, als von einer Aneinanderreihung von Pannen auszugehen. Aber diese
Ursachenbeschreibung unterschlägt, dass auch Rassismus Herrschafts-, Klassen- und
Staatsinteressen transportiert und transformiert, dass der Rassismus oben ein anderer ist
als unten.

Mittlerweile gehört dieses Eingeständnis auch zur offiziellen Sprachregelung, wenn man die
elf Jahre lang währende Weigerung auf allen institutionellen und staatstragenden Ebenen
konstatieren muss, massiven Hinweisen auf einen rassistischen Tathintergrund für
unbedeutend (und nicht „zielführend“) erklärt zu haben. Keine Frage, ist der weithin
verankerte Rassismus ein ausgezeichnetes Gleitmittel, um Ermittlungen in eine bestimmte
Richtung zu lenken. Doch tatsächlich reicht das nicht aus, um das Versagen zu erklären.

Das kann man sehr gut am Beispiel der polizeilichen Ermittlungsarbeit im Fall Kassel 2006
erklären. Die Polizei, die SOKO Café, hatte damals hervorragende Arbeit gemacht. Sie hat
alles dafür getan, die BesucherInnen ausfindig zu machen, die zur Tatzeit in dem
Internetcafé waren, um sie als mögliche Zeugen oder gar Tatverdächtige zu vernehmen. Als
sie dabei auf den Verfassungsschutzmitarbeiter Andreas Temme stießen, haben sie ihre
Ermittlungsarbeit nicht abgebrochen, sondern beharrlich und sehr gründlich fortgeführt.
Sie haben seine Telefonanschlüsse abgehört, sie haben ihn observiert, als er sich mit
Dienstvorgesetzten und anderen Geheimdienstmitarbeitern traf. Sie haben etwa 200
Stunden an abgehörten Telefonaten dokumentiert – die es in sich haben.

Dass dieser „Spur“ nicht weiter gefolgt werden konnte und durfte, lag nicht an rassistischen
Polizeibeamten, sondern an anderen Gründen, die sich sehr bald als alles überragende
herausstellen sollten. Die Ermittlungen wurden sabotiert, behindert und eingestellt, weil
von allerhöchster Stelle Gründe des Staatswohls genannt wurden, die es gebieten, in diese
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Richtung nicht weiter zu ermitteln. Was es mit dem gefährdeten „Staatswohl“ auf sich hat,
liegt im Großen und Ganzen im Dunkeln. Fest steht nur, dass das tatsächliche Tun des
Geheimdienstagenten und V-Mann-Führers Andreas Temme verdunkelt werden sollte. Fakt
ist auch, dass weitere Ermittlungen, die die Fragen hätten klären können, welche Nazis er
als V-Mann-Führer geführt hat, welche Rolle diese beim Mord(-plan) an Halit Yozgat
spielen, welche tatbegünstigende Rolle Andreas Temme selbst einnimmt, genau jenes
„Staatswohl“ berührt hätten, das unbedingt gewahrt werden sollte.

Dass Rassismus einiges, aber nicht alles erklären kann, lässt sich auch sehr gut am Beispiel
Thüringen erklären.

In diesem Bundesland hatte der NSU sein Homeoffice. Dort begingen sie nach offizieller
Darstellung Selbstmord, dort war/ist ein ‚Verfassungsschutz‘ (VS) aktiv, den man durchaus
als Paten (in der Figur eines VS-Chefs namens Helmut Roewer von 1994-2000) bezeichnen
kann. Dort ist seit 2014 die Partei die LINKE an der Regierung und stellt den
Ministerpräsidenten.

Man könnte also annehmen, dass dort die Aufklärung der neonazistischen Morde, die
politischen und institutionellen Konsequenzen daraus in guten und antirassistischen Händen
liegen. Hat die Partei DIE LINKE diese Chance ab 2014 genutzt?

Oder ist sie als Regierungspartei mit an der Vertuschung dessen beteiligt, was ohne ihre
politische Beteiligung zwischen 1998 und 2013 in Thüringen geschehen war?

Noch 2013 hatte Bodo Ramelow als Fraktionsvorsitzender DER LINKEN in Thüringen eine
klare Haltung zu dem, was den „einvernehmlichen Selbstmord“ der beiden NSU-Mitglieder
in Eisenach 2011 anbelangt.

Es stelle sich die Frage „nach einer ‚ordnenden Hand‘ in den Behörden, die Frage nach dem
‚tiefen Staat‘. Dabei tauchen die Stichworte ‚Stay behind‘ und ‚Gladio‘ auf. Schnell landet
man bei Verschwörungstheorien. Doch seriöse Recherche bringt Erstaunliches ans Licht.
Dazu gehört die Behauptung eines Zuträgers, während der Hinrichtung von Kiesewetter sei
ein US-Geheimdienst in der Nähe gewesen. (…) Zum Ende des NSU gibt es unterschiedliche
Sichtweisen. Die Generalbundesanwaltschaft hat Polizeiprotokolle, Ermittlungsstände und
Obduktionsberichte zum 4. November 2011 unter Verschluß genommen. Jetzt tröpfeln
Informationen über die Medien, anderes kennen wir vom Hörensagen. Mir wurde nach dem
4. November durch Polizisten mitgeteilt, daß ihnen in Gotha und Eisenach Leute von MAD
und Bundesnachrichtendienst (BND) auf den Füßen herumtrampelten. (…) Es gibt weitere
Fragen. Warum war der Leiter der Polizeidirektion Gotha sehr früh der Meinung, daß alle
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Beteiligten noch sehr lange an den Erkenntnissen kauen würden? Warum hatte die Polizei
Gotha Informationen zu allen heute vom NSU-Ermittlungsverfahren Betroffenen schon am
Tag nach dem Wohnmobilbrand an die Whiteboards pinnen können? Warum sind alle
Bombenspuren, alle Sprengstofffunde, alle Asservaten – sowohl in Köln als auch in
Thüringen – nicht mehr existent? Die Herkunft von Sprengstoff kann man prüfen. Hätte das
Ergebnis auf staatliche Stellen hingewiesen?“

Das ist wirklich harter Tobak. Wenn das ein verschwörungstheoretischer LSD-Trip eines
zukünftigen Ministerpräsidenten gewesen wäre, wäre längst ein Dementi erfolgt. Ist es aber
nicht.

Was hat also die Partei DIE LINKE gemacht, seitdem sie die Regierung in Thüringen
anführt? Ich möchte es knapp machen. Sie hintergeht alles, was sie als Oppositionspartei
geleistet, was sie in dieser Zeit an Kenntnisstand hatte.

Bis heute sitzt der Leiter der Polizeidirektion Gotha und spätere SOKO-Chef Michael Menzel
gut belohnt in einem hoch dotierten Amt im Thüringer Innenminsterium und ist – das ist
kein Witz – dort als Referatsleiter für Grundsatzangelegenheiten der Polizei zuständig.

Das war der Mann, der die Ermittlungen in Eisenach 2011 leitete und zu allererst der
Feuerwehr die Fotos abnahm, die diese vom Inneren des Campingwagens gemacht hatte.

Man könnte natürlich ganz pragmatisch mit dieser Belobigung umgehen und sie als Preis
für eine Regierungskoalition ausgeben. Man könnte auch das Schweigen zu dem, was Bodo
Ramelow 2013 gewusst hat und was jetzt nur noch als „Verschwörungstheorie“ ausgepreist
wird, ebenfalls als Deal verbuchen. Unabhängig davon, ob man dies für Realpolitik und
vertretbar hält, steht jedoch fest, dass es also auch ganz andere Gründe gibt, den NSU-VS-
Komplex nicht aufzuklären. Zu diesen Gründen gehört der gemeinsame Schutz von
möglichen Staatsverbrechen, also das, was die Partei DIE GRÜNEN in den 1990er Jahren
ministrabel gemacht hatte, als man ihr vertraute, „Gladio“ still und kollegial mit zu
entsorgen.

Der NSU ist eine neonazistische Terrororganisation und ein Staatsgeheimnis

Ich würde im Verhältnis von neonazistischen Organisationen zu Geheimdiensten (und
Polizei) von einem Amalgam sprechen. Neonazistische Organisationen gibt es ohne
staatliches Zutun. Andererseits belegt das Gewährenlassen solcher Gruppierungen, dass
ihre Existenz einen operativen und politischen Nutzen bringt.
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Ob das nur passiv zu verstehen ist, indem man mit ihrem Tun die Linke einschüchtert oder
gar paralysiert, muss man in Zweifel ziehen. Schließlich ist bis heute nicht offengelegt, was
es mit dem Amalgam „Stay behind“ auf sich hatte/hat: Eine staatliche Terrororganisation,
die Tausende von Neonazis für einen Kampf hinter den „feindlichen“ Linien rekrutierte und
ausbildete und die bis Anfang der 1990er Jahre existierte und dann „offiziell“ für aufgelöst
erklärt wurde.

Ob das Gewährenlassen des NSU nur dem Terror galt, mit dem man dann politisch
operieren kann (Verschärfung von sogenannten Sicherheitsgesetzen, die scheinbare
Bestätigung der „Ausländerkriminalität“), oder auch auf die Opfer zielte, ist ein sehr
dunkles Feld.

2012 wurde Klaus-Dieter Fritsche, der von Oktober 1996 bis November 2005 Vize-Chef des
Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV) war, als Zeuge vor dem parlamentarischen
Untersuchungsausschuss in Berlin vernommen.

Er sollte Auskunft darüber geben, was der Geheimdienst über den NSU wusste, welche
„Quellen“, also V-Leute, er im Nahbereich des NSU führte. Obwohl er eigentlich nur dem
PUA erklären wollte, warum ihn das nichts anginge, verriet er in seinen Ausführungen
genau das, was er damit verdecken wollte.

„Es dürfen keine Staatsgeheimnisse bekannt werden, die ein Regierungshandeln
unterminieren. (…) Es gilt der Grundsatz ‚Kenntnis nur, wenn nötig‘. Das gilt
sogar innerhalb der Exekutive. Wenn die Bundesregierung oder eine
Landesregierung daher in den von mir genannten Fallkonstellationen
entscheidet, dass eine Unterlage nicht oder nur geschwärzt diesem Ausschuss
vorgelegt werden kann, dann ist das kein Mangel an Kooperation, sondern
entspricht den Vorgaben unserer Verfassung. Das muss in unser aller Interesse
sein.“

Bis dato galt die Aussage, dass das BfV nichts über das Abtauchen, über den Aufbau eines
neonazistischen Untergrundes, über den Aufenthaltsort und die Mordpläne des NSU
gewusst haben will. Wenn dies so wäre, dann wäre die Offenlegung aller V-Mann-Akten kein
Staatsgeheimnis, sondern der Beweis für diese Behauptung. Wenn er hingegen
Staatsgeheimnisse schützen will, dann sagt er nichts anderes, als dass man mit der
Aufdeckung des Wissens von V-Männern den Staatsanteil am neonazistischen Terror
preisgeben müsste.
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Der NSU-VS-Komplex. Wo beginnt der Nationalsozialistische Untergrund – wo hört der
Staat auf? 3. Auflage, Unrast Verlag 2015
Tote laden nicht nach, TV-Interview mit RT Deutsch aus dem Jahr 2017.
Staatsgeheimnisse um NSU. Wie ich lernte, bei Verschwörungstheorien den wahren
Kern zu suchen. Über das Zusammengehen von rechtem Terror, Behördenkumpanei
und Rassismus aus der Mitte, Bodo Ramelow, junge Welt vom 09. Januar 2013.
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